
An das Kath. Pfarramt St. Vitus 
Kirchplatz 2 | 97228 Rottendorf 

 

 Absender: 

Name, Vorname:  

Straße Nr.:  

 97228 Rottendorf 

 Abbuchungsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich die Pfarrkirchenstiftung St. 
Vitus | Rottendorf, jährlich ein Kirchgeld in Höhe von 

Betrag in €:  

erstmalig für das 
Jahr: 

 

von meinem folgenden Konto abzubuchen: 

Kreditinstitut:  

Kontonummer:  

Bankleitzahl:  

Dieser Abbuchungsauftrag kann jederzeit widerrufen 
werden. 

 Rottendorf, den 

Datum:  

Unterschrift:  
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Wie zahle ich mein Kirchgeld? 

Sie können Ihr Kirchgeld auf folgende Art und Weise 
bezahlen: 

 Durch Barzahlung im Pfarrbüro. 

 Durch Einzahlung oder Überweisung auf das 
Konto der Pfarrkirchenstiftung St. Vitus: 
Katholische Kirchenstiftung Rottendorf | Spar-
kasse Mainfranken | BLZ 790 500 00 | Konto-
Nr. 340 100 585. 

 Durch einen Abbuchungsauftrag. 

 Das links abgedruckte Formular können Sie ab-
schneiden und dafür verwenden. 

 Wenn Sie uns diesen Auftrag erteilen oder schon erteilt 
haben, buchen wir die Zahlung in der von Ihnen fest-
gelegten Höhe jährlich automatisch von dem an-
gegebenen Konto ab. 

 Sollten Sie bei Ihrem bereits bei uns vorliegenden Auf-
trag die Summe anpassen (mindern oder erhöhen) 
wollen, erteilen Sie uns bitte bis Ende Mai einen neuen 
Auftrag. 

 Der Abbuchungs-Auftrag kann übrigens jederzeit wider-
rufen werden. Auch bereits abgebuchte Beträge 
können Sie ohne Angabe von Gründen innerhalb von 6 
Wochen Ihrem Konto wieder gutschreiben lassen. 

Wir hoffen, dass wir mit unserem Anliegen auf Ihr 
Verständnis stoßen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn 
Sie Fragen haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 Gerhard Weber. Rainer Hahn 
 Pfarrer Kirchenpfleger 

 

 

 

Gerhard Weber | Pfarrer 
Rainer Hahn | Kirchenpfleger 

Kirchplatz 2 | 97228 Rottendorf 
Telefon |  (09302) 98999-0 

www.rottendorf-stvitus.de 

 

 

Rottendorf, im Mai 2010 

 

Sehr geehrte Mitglieder unserer Pfarrgemeinde, 

 

Sie erhalten heute diesen Brief mit Informationen und 
Hinweisen zur Kirchgelderhebung 2010. Sollten Sie 
nicht kirchgeldpflichtig sein, betrachten Sie dieses 
Schreiben bitte als eine Information. 

Warum Kirchensteuer und Kirchgeld? 

Das ist eine "süddeutsche" Besonderheit. Während in 
allen anderen Bundesländern die Kirchensteuer mit 9 
Prozent der maßgeblichen Lohn- oder Einkommen-
steuer berechnet wird, zahlen die Katholiken in 
Bayern und Baden-Württemberg nur 8 Prozent. Für 
die meisten Kirchensteuerpflichtigen bedeutet das 
eine beachtliche Einsparung. 

Die Kirchensteuer ist bei uns deswegen niedriger an-
gesetzt, weil die Pfarreien das "Kirchgeld" erheben. Es 
handelt sich hierbei um eine reguläre Steuer, die jeder 
Katholik, der über ein eigenes Einkommen verfügt, be-
zahlen muss. Wichtig dabei ist: Im Gegensatz zur 
Kirchensteuer, die den Diözesen zusteht, bleibt das 
Kirchgeld in der Pfarrei. 
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Was geschieht mit der Kirchensteuer? 

Aus dem Kirchensteueraufkommen der Diözese 
werden vor allem die Priester und die übrigen haupt-
amtlichen Kräfte der Pfarreien besoldet sowie Zu-
schüsse zu größeren Maßnahmen geleistet, die die 
finanziellen Kräfte der Pfarrei überfordern. 

Weitere Informationen über die Verwendung der Kirchensteuer 
durch die Diözese können Sie auf unserer Homepage unter 
dem Stichwort "Übersicht|Kirchenverwaltung|Kirchgeld" oder 
im Pfarrbüro erhalten. 

Wozu dient das Kirchgeld? 

Das Kirchgeld bildet neben anderen Einnahmen die 
wichtigste Geldquelle für die Finanzierung der Auf-
gaben unserer Pfarrei; wir sind auf diese Einnahmen 
dringend angewiesen. Darum bitten wir Sie um die 
Zahlung Ihres Kirchgeldes und darüber hinaus auch 
um Ihre Unterstützung nach Ihren Möglichkeiten. 

Nur ein Beispiel aus den vielen Aufgaben, die für uns 
anstehen: Im Zuge der Erweiterung unseres Kinder-
gartens "Am Marienheim" wollen wir auch die Grün-
anlage unterhalb des Marienheims mit der dortigen 
Mariengrotte erneuern, um einerseits die Freifläche 
für die Kinder zu verschönern und andererseits den 
Rahmen für unser Pfarrfest würdiger zu gestalten. 

 

 

Garten des Marienheims 
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Wie viel Kirchgeld habe ich zu zahlen? 

Kirchgeldpflichtig ist jedes Kirchenmitglied 

 mit Hauptwohnsitz beziehungsweise ge-
wöhnlichem Aufenthalt in der Pfarrei St. 
Vitus, 

 das über 18 Jahre alt ist, und 

 eigene Einkünfte oder Bezüge, die zur Be-
streitung des Unterhalts bestimmt oder ge-
eignet sind, von mehr als jährlich 1.800 € 
bezieht. 

Das Kirchgeld beträgt mindestens 1,50 €. Wir bitten 
jedoch um eine Selbsteinschätzung, für die die nach-
stehende Tabelle Ihnen eine Hilfe sein kann: 

 

bei jährlichen 
Einkünften 

jährliches 
Kirchgeld 

bis млΦллл ϵ нΣрл ϵ  

млΦллм ϵ - мнΦллл ϵ рΣлл ϵ  

мнΦллм ϵ - мпΦллл ϵ тΣрл ϵ  

мпΦллм ϵ - мсΦллл ϵ млΣлл ϵ  

мсΦллм ϵ - муΦллл ϵ мнΣрл ϵ  

ŀō муΦллм ϵ мрΣлл ϵ  

 

Es ist Ihnen natürlich freigestellt, einen höheren Bei-
trag zu geben. Wir sind dafür sehr dankbar. 

Das Kirchgeld wird wie die Kirchensteuer vom Finanz-
amt in unbeschränkter Höhe als Sonderausgabe an-
erkannt. Der Einzahlungsbeleg dient zur Vorlage beim 
Finanzamt. 
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